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Revision der Gemeindeordnung Uerkheim – Antrag zu Handen Gemeindeversamm-
lung vom 22.11.2024, Traktandum 4. 
Auflistung aktuelle und neue Bestimmungen inklusive Bemerkungen – definitiv zu Handen der Ge-
meindeversammlung 22. November 2024, resp. der dazugehörigen Aktenauflage, mit Antrag um Ge-
nehmigung, verabschiedet (GR – 28.10.2024, 2024-247) 

§ Aktuell Neu Bemerkungen 
 

3, 
lit. d 
 
 
und 
 
4, 
lit. a 
 
 
 
und 
 
 
 
 
 
 
13 

Die Organe der Ge-
meinde Uerkheim sind 
der Gemeindeammann 
 
 
 
Die Gesamtheit der 
Stimmberechtigten 
nimmt die folgenden 
Wahlen an der Urne 
vor: 
die Mitglieder des Ge-
meinderates, den Ge-
meindeammann und 
den Vizeammann 

 

Der Gemeinderat be-
steht aus 5 Mitgliedern: 
Gemeindeammann, Vi-
zeammann und drei 
weiteren Mitgliedern. 

Die Organe der Ge-
meinde Uerkheim sind 
der Gemeindepräsi-
dent/die Gemeinde-
präsidentin 
 
Die Gesamtheit der 
Stimmberechtigten 
nimmt die folgenden 
Wahlen an der Urne 
vor: 
die Mitglieder des Ge-
meinderates, den Ge-
meindepräsident/Ge-
meindepräsidentin 
und den Vizepräsi-
dent/Vizepräsidentin 
 
Der Gemeinderat be-
steht aus 5 Mitglie-
dern: Gemeindepräsi-
dent/-in, Vizepräsi-
dent/-in und drei wei-
teren Mitgliedern. 
 

Der Kanton Aargau ist einer der letzten 
Kantone in der Schweiz, welcher noch die 
Bezeichnungen "Gemeindeammann/Frau 
Gemeindeammann" und "Vizeam-
mann/Frau Vizeammann" verwendet. 
Man kann davon ausgehen, dass in abseh-
barer Zeit eine solche Anpassung auf Ge-
meindepräsident-/in bzw. Vizepräsident-
/in auch im Kanton Aargau vorgenommen 
wird und in den jeweils übergeordneten 
Rechten diese Begriffe zur Anwendung 
gelangen. Damit nicht bereits nach weni-
gen Jahren wieder eine "veraltete" Be-
zeichnung in der Gemeindeordnung ver-
ankert ist, sollen diese Begriffe im Zuge 
der Revision sogleich angepasst werden.  

3, 
lit. e 

Die Organe der Ge-
meinde Uerkheim sind 
Die an der Urne gewähl-
ten Kommissionen und 
die Schulpflege 

Die Organe der Ge-
meinde Uerkheim sind 
Die an der Urne ge-
wählten Kommissio-
nen 
 

Seit dem 01.01.2022 übernimmt der Ge-
meinderat die strategische und finanzielle 
Führung der Schule. Die Schulpflegen im 
Kanton Aargau wurden abgeschafft. 

4, 
lit. b 

Die Gesamtheit der 
Stimmberechtigten 
nimmt die folgenden 
Wahlen an der Urne 
vor: 

Lit. b ist ersatzlos zu 
streichen.  

Siehe vorstehende Bemerkung bezüglich 
Abschaffung der Schulpflegen. 
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b) die Mitglieder der 
Schulpflege 

5 Nicht abschliessend ge-
fasste Beschlüsse der 
Gemeindeversammlung 
sind der Urnenabstim-
mung zu unterstellen, 
wenn dies von einem 
Zehntel der Stimmbe-
rechtigten innert 30 Ta-
gen, gerechnet ab Ver-
öffentlichung, schriftlich 
verlangt wird.  

Es wird keine Reduk-
tion/Erhöhung er-
wünscht. Es gilt ledig-
lich die Formulierung 
1 Zehntel auf 10 % an-
zupassen, um die Ter-
minologie derjenigen 
des Gemeindegesetz 
des Kantons Aargau 
anzugleichen.  

Gem. § 31 GG darf Zahl der erforderlichen 
Unterschriften bis zu 25 % erhöht bzw. bis 
zu 5 % reduziert werden. Die Aufgaben 
und zusätzlichen Befugnisse des Gemein-
derates haben sich im Grundsatz in den 
letzten Jahren als nicht notwendig erwie-
sen. Die Anforderungen an 1/10 der not-
wendigen Unterschriften für ein Referen-
dum sind ausreichend. Die Referendums-
möglichkeit soll nicht erschwert werden. 
Beibehaltung Status-Quo mit redaktionel-
ler Anpassung von 1 Zehntel auf 10 %. 
 

8 Durch begründetes 
schriftliches Begehren 
kann ein Zehntel der 
Stimmberechtigten die 
Behandlung eines Ge-
genstandes an der Ge-
meindeversammlung 
verlangen. Gleichzeitig 
kann die Einberufung ei-
ner ausserordentlichen 
Versammlung verlangt 
werden.  
 

Es wird keine Reduk-
tion/Erhöhung er-
wünscht. Es gilt ledig-
lich die Formulierung 
1 Zehntel auf 10 % an-
zupassen, um die Ter-
minologie derjenigen 
des Gemeindegesetz 
des Kantons Aargau 
anzugleichen. 

Gem. § 22 GG kann Zahl der erforderli-
chen Unterschriften bis auf 5 % der 
Stimmberechtigten reduziert werden.  
 
Auf eine Anpassung wird verzichtet, da 
dies in den vergangenen Jahren nie zur 
Anwendung gekommen ist und somit kein 
Anpassungsbedarf erkennbar ist. 

12 Die Gemeindeversamm-
lung entscheidet über 
die zur Behandlung ste-
henden Sachgeschäfte 
abschliessend, wenn die 
beschliessende Mehr-
heit wenigstens einen 
Fünftel der Stimmbe-
rechtigten ausmacht. 

Die Gemeindever-
sammlung entscheidet 
über die zur Behand-
lung stehenden Sach-
geschäfte abschlies-
send, wenn die be-
schliessende Mehrheit 
wenigstens 
20 % der Stimmbe-
rechtigten ausmacht. 
Es gilt die Formulie-
rung 1 Fünftel auf 20 
% anzupassen, um die 
Terminologie derjeni-
gen des Gemeindege-
setz des Kantons Aar-
gau anzugleichen. 
 

 
Änderung der Schreibweise auf Prozent, 
da im Gemeindegesetz ebenfalls von Pro-
zenten die Rede ist. Eine Erhöhung oder 
Reduktion ist bei diesem Paragraphen 
keine erlaubt.  

14, 
lit. a 

Der Erwerb und Tausch 
von Grundstücken und 
Liegenschaften mit ei-
nem Erwerbspreis oder 
Tauschwert bis zum Be-
trag von CHF 400'000.00 
pro Einzelfall.  

Der Erwerb und 
Tausch von Grundstü-
cken und Liegenschaf-
ten mit einem Er-
werbspreis oder 
Tauschwert bis zum 
Betrag von 

Die Kompetenzsumme ist seit 2005 un-
verändert geblieben. Inzwischen sind die 
Preise für Land um ein Mehrfaches gestie-
gen, so dass der Gemeinderat mit den bis-
herigen Kompetenzsummen nicht mehr in 
der Lage ist, Land ohne Gemeindever-
sammlungsbeschluss zu kaufen oder zu 
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CHF 500'000.00 pro 
Einzelfall. 

verkaufen. Die Überprüfung der Teue-
rungsentwicklung zeigt auf, dass seit 2005 
ein Anstieg von rund + 11.2 % (Landesin-
dex der Konsumentenpreise) zu verzeich-
nen ist. Bei den Liegenschaftspreisen ist 
demgegenüber aber ein übermässiger An-
stieg von mindestens + 25 % bis 50 % zu 
verzeichnen. Dies hat den Gemeinderat 
dazu bewogen, dem vorliegende Um-
stand in Minimum Rechnung zu tragen 
und eine Erhöhungsbeantragung der 
Kompetenzsumme von heute CHF 
400'000.00 auf neu CHF 500'000.00 zu be-
antragen. Der Gemeinderat will damit auf 
keinen Fall ein Immobilienhandel betrei-
ben, sondern im Einzelfall bei wichtigen 
strategischen Entscheiden wie bis anhin 
mit einer Kompetenzsumme wie dem Mi-
nimum des seinerzeitigen Stands (2005) 
entspricht, zeitnah handeln können.  

14, 
lit. g 

Kleinere Baurechtsver-
träge für Transformato-
renstationen, Pumpsta-
tionen, etc. 

Begründung, Verlän-
gerung und Aufhe-
bung von Baurechts-
verträgen und Dienst-
barkeiten bis zum Be-
trag von 
CHF  100'000.00 pro 
Einzelfall. 

Es gilt eine klare Regelung herbeizufüh-
ren. Bis anhin war aufgrund der unge-
nauen Formulieren nicht klar, in wie weit 
die Kompetenz des Gemeinderates für 
den Abschluss und die Aufhebung von 
Baurechtsverträgen ausreicht. Mit der An-
passung wird die Kompetenzerteilung 
auch gegenüber dem Grundbuch klar und 
transparent ausgewiesen. 
 

14, 
lit. h 
NEU 

Bis anhin keine Rege-
lung 

Kostenlose Über-
nahme ausgebauter 
Privatstrassen in das 
Eigentum der Einwoh-
nergemeinde. 

Klare Regelung bei kostenloser Über-
nahme von vollständig ausgebauter Pri-
vatstrassen ins Gemeindeeigentum (aus-
gebaut – inkl. Deckbelag und Beleuch-
tung) 
 

14, 
lit. i. 
NEU 

Bis anhin spezielle Er-
wähnung Verweis auf § 
20, neu § 19 Publikation 

Festlegung des amtli-
chen Publikationsor-
gan 

Mit der Befugniserteilung zur Wahl des 
amtlichen Publikationsorgans an den Ge-
meinderat wird vermieden, dass sollte 
sich z. Bsp. mit der Gratiszeitung Landan-
zeiger (aktuelles Publikationsorgan) eine 
Änderung oder ein Wegfall ergeben, der 
Gemeinderat ohne Änderung der Ge-
meindeordnung ein alternatives Publikati-
onsorgan bezeichnen kann. Der Gemein-
derat hat nach def. Bestätigung der revi-
dieren Gemeindeordnung einen Beschluss 
über das Publikationsorgan zu erlassen 
und die Bevölkerung entsprechend zu ori-
entieren.  
Der Gemeinderat hält dazu fest, und dies 
wird anlässlich der Gemeindeversamm-
lung entsprechend zu Protokoll gegeben, 
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dass mit dieser Anpassung keine Abschaf-
fung des heute geltenden Publikationsor-
gans erfolgen soll, solange dieses weiter-
hin kostenlos in alle Haushalte geliefert 
und somit für die Bevölkerung von Uerk-
heim flächendeckend frei zugänglich 
bleibt. Ergänzend zur Beibehaltung des 
heutigen Publikationsorgans (Landanzei-
ger), unter Vorbehalt der vorhergehen-
den Ausführungen, sollen auch die Ge-
meindewebseite sowie auch der Schau-
kasten beim Gemeindehaus zusätzlich bei 
amtlichen Publikationen noch mehr mit 
einbezogen werden. Der Gemeinderat 
wird nach einer allfälligen Anpassung der 
Gemeindeordnung in diesem Bereich (Er-
teilung der Kompetenz) die Bevölkerung 
mit einer entsprechenden Publikation 
über die definitive Festlegung des mit der 
Einführung der revidierten Gemeindeord-
nung geltende Publikationsorgan (resp. 
geltenden Publikationsorgane) orientie-
ren. 
 

14, 
lit. j. 
NEU 

Bis anhin keine Rege-
lung – somit liegt die 
Kompetenz bei der Ge-
meindeversammlung 

Zusicherung des Ge-
meindebürgerrechts 
an Ausländerinnen 
und Ausländer 

Gemäss § 25 des kantonalen Bürger-
rechtsgesetzes (KBüG) können die Ge-
meinden in der Gemeindeordnung die Zu-
ständigkeit des Gemeinderats für die Zusi-
cherung des Gemeindebürgerrechts vor-
sehen. Der Gemeinderat kann für die Prü-
fung der Integration eine Kommission ein-
setzen (§ 23 Abs. 1). 
In den vergangenen Jahren wurde der ge-
meinderätliche Antrag nie abgelehnt. 
Diese Tatsache und der vorliegende Fakt, 
dass gemäss den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen die Entscheidungsgewalt 
abschliessend bei der kantonalen und eid-
genössischen Prüfstelle liegt sowie auch 
der Aspekt der Beschleunigung des Ver-
fahrens sprechen für eine Übertragung 
der Zuständigkeit an den Gemeinderat. 
Aus politischer Sicht ist der Akt der Zusi-
cherung für die Stimmberechtigten ein 
wichtiges politisches Recht. Dies könnte 
grundsätzlich als «Demokratie-Abbau» 
ausgelegt werden. Da aber die Entschei-
dungsgewalt schlussendlich und durch die 
stets bestehende Beschwerdemöglichkeit 
beim Regierungsrat faktisch beim Ge-
meindeorgan «Gemeindeversammlung» 
nicht mehr gegeben ist, und auch auf kan-
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tonaler Ebene mit einer laufenden Anhö-
rung zur Änderung des Gesetzes über das 
Bürgerrecht im Kanton Aargau (KBüG) die 
definitive Übertragung der Bewilligungs-
erteilung an den Gemeinderat angedacht 
ist, macht es Sinn im vorliegenden Fall 
eine Anpassung im Sinne der Kompeten-
zerteilung an den Gemeinderat vorzuneh-
men. 
Das Einbürgerungsverfahren ist zu einem 
reinen Verwaltungsakt geworden. Die 
Rahmenbedingungen sind klarer um-
schrieben und vereinheitlicht (Vorgabe 
Staatskundetest, Sprachnachweis, usw.). 
Jedes Einbürgerungsgesuch wird veröf-
fentlicht und jedermann hat die Gelegen-
heit, während 30 Tagen Einwände gegen 
das Gesuch vorzubringen. Die Einfluss-
nahme des Souveräns ist somit an dieser 
Stelle, sprich während des Verfahrensab-
lauf und nicht erst am Schluss bei einer 
Schlussabstimmung an der Gemeindever-
sammlung in erweitertem Masse gege-
ben. 
 

15 Die Mitgliederzahlen 
der von den Stimmbe-
rechtigten zu wählen-
den Schulpflege und 
Kommissionen werden 
wie folgt festgelegt: 
 
 
a) Schulpflege; 3 Mit-
glieder 
 
b) Finanzkommission; 5 
Mitglieder 
 
c) Steuerkommission; 
Die Anzahl der Mitglie-
der und Ersatzmitglie-
der richtet sich nach 
dem Steuergesetz (ge-
genwärtig: 3 Mitglieder 
und 1 Ersatzmitglied) 
 
d) Stimmenzähler, 2 
Mitglieder, 2 Ersatzmit-
glieder, Bei Bedarf kann 
das Wahlbüro in eigener 
Kompetenz Gehilfen zu 
Mitarbeit zuziehen.  

Die Mitgliederzahlen 
der von den Stimmbe-
rechtigten zu wählen-
den Kommissionen 
werden wie folgt fest-
gelegt: 
 
 
a) Finanzkommission; 
5 Mitglieder 
 
b) Steuerkommission; 
Die Anzahl der Mitglie-
der und Ersatzmitglie-
der richtet sich nach 
dem im Steuergesetz 
festgehaltenen Mini-
malbestand (gegen-
wärtig: 3 Mitglieder 
und 1 Ersatzmitglied) 
 
c) Stimmenzähler, 2 
Mitglieder, 1 Ersatz-
mitglied, Bei Bedarf 
kann das Wahlbüro in 
eigener Kompetenz 

Wie vorstehend bereits festgehalten, 
wurden die Schulpflegen abgeschafft, 
weshalb auch unter diesem Passus auf 
diese zu verzichten ist.  
 
In Rücksprache mit der Finanzkommission 
spricht sich der Gemeinderat für eine Bei-
behaltung der bisherigen 5 Finanzkom-
missionsmitglieder aus, da daraus die an-
fallenden Prüfarbeiten auf mehrere Schul-
tern verteilt werden und Ausfälle besser 
kompensiert werden können. Zudem wird 
festgestellt, dass das Interesse für die 
Übernahme von politischen Ämtern im 
Dorf wieder gestiegen ist und diese ohne 
grössere Probleme besetzt werden kön-
nen. Der Beibehalt der Kommissions-
grösse trägt auch dazu bei, das Prüfbe-
lange differenzierter, sprich aus mehreren 
Blickwinkeln betrachtet und beurteilt 
werden. Dies bringt im Sinne des Control-
lings ein weiterer Mehrwert für die Ge-
meinde. Ebenfalls darf festgehalten wer-
den, dass aus dem Gremium der Finanz-
kommission immer wieder Gemeinderats-
mitglieder gewonnen werden konnten 
und eine Kommissionsgrösse von 5 Mit-
gliedern auch diesbezüglich als weiterhin 
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Helferinnen und Hel-
fer zu Mitarbeit zuzie-
hen.  

angebracht und gewinnbringend er-
scheint. Die marginalen Kosteneinsparun-
gen stehen dazu in keinem Verhältnis. 
 
Das Wahlbüro soll neu wie folgt organi-
siert sein: 2 Mitglieder und 1 Ersatzmit-
glied. Dies aufgrund dessen, dass der Pas-
sus weiterhin übernommen werden soll, 
dass das Wahlbüro in eigener Kompetenz 
Helferinnen und Helfer zur Mitarbeit zu-
ziehen können.  
 
Auf die Wahl einer gemeinsamen Steuer-
kommission mit Bottenwil und Wiliberg 
wird vorläufig verzichtet.  
Dies, da daraus resultierend kein Mehr-
wert für die Gemeinden erreicht wird, 
und somit auch die Anpassung aller Ge-
meindeordnung der beteiligten Gemein-
den nötig wäre. 
 

16 Die Schulpflege und die 
Kommissionen konstitu-
ieren sich selbst.  

Die Kommissionen 
konstituieren sich 
selbst. 
 

Die Schulpflegen sind wiederum ersatzlos 
zu streichen. 

17 Als Behörde für das 
Volksschulwesen be-
steht in jeder Gemeinde 
eine Schulpflege. Sie ist 
verantwortlich für die 
Führung des Kindergar-
tens und der Volks-
schule.  
 

Nichts aufzuführen.  Dieser Passus hebt sich aufgrund der ab-
geschafften Schulpflegen ebenfalls auf.  

18 Der Finanzkommission 
obliegen folgende Auf-
gaben: 
a) Stellungnahme zum 
Voranschlag 
b) Prüfung der Ge-
meinde- und Ortsbür-
gergemeinderechnung 
c) Prüfung der Abrech-
nungen über die Ver-
wendung der von der 
Gemeindeversammlung 
beschlossenen Kredite 

Der Finanzkommission 
obliegen folgende Auf-
gaben: 
a) Stellungnahme zum 
Budget 
b) Prüfung der Ge-
meinderechnung 
c) Prüfung der Abrech-
nungen über die Ver-
wendung der von der 
Gemeindeversamm-
lung beschlossenen 
Kredite 
d) Prüfung der Ge-
meindeversamm-
lungsprotokolle 
 

Die Begriffe sind nach HRM2 anzupassen.  
Die Ortsbürgergemeinde wurde mit der 
Einwohnergemeinde zusammengelegt, 
sodass diese nicht mehr separat erwähnt 
werden müssen. Es macht Sinn, sogleich 
auch die Prüfung des GV-Protokolls mit-
aufzunehmen, da sich dies in den letzten 
Jahren so bewährt hat.  
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20 Die vorgeschriebenen 
Veröffentlichungen er-
folgen im offiziellen 
Publikationsorgan, zur-
zeit im Landanzeiger, 
der Gemeinde. Der Fris-
tenlauf beginnt am Tag 
nach der Publikation.  

Die vorgeschriebenen 
Veröffentlichungen er-
folgen in einem vom 
Gemeinderat bezeich-
neten amtlichen Publi-
kationsorgan (Verweis 
auf § 14 lit. i.) und, wo 
gesetzlich vorgeschrie-
ben, im Amtsblatt des 
Kantons Aargau 

Gemäss DVI sind ausschliesslich folgende 
Formulierungen zulässig: 
- Die vorgeschriebenen Veröffentli-

chungen der Gemeinde erfolgen in 
einem regionalen, lokalen oder kom-
munalen Mitteilungsblatt oder Anzei-
ger (zurzeit [Name des Publikations-
organs]). 

 
- Die vorgeschriebenen Veröffentli-

chungen erfolgen in einem vom Ge-
meinderat bezeichneten amtlichen 
Publikationsorgan und, wo gesetzlich 
vorgeschrieben, im Amtsblatt des 
Kantons Aargau. 

 
Vorläufig ist auf einen Wechsel zu ver-
zichten. Der Landanzeiger ist etabliert. 
Weiter wird auf die dazugehörigen Aus-
führungen unter Ziffer, resp. § 14, lit. i. 
verwiesen. 
 

 
Uerkheim, im Oktober/November 2024 
(Verweis auf GR-Entscheid 28.10.24 nach offener Mitwirkung, 2024-247) 
 
GEMEINDERAT UERKHEIM 


